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1. Lehrdiplome

Für den Unterricht an der Volkschule im Kanton Aargau gelten für Lehrpersonen aus 
Deutschland und/oder Österreich folgende Lehrdiplome: 

1.1. Deutschland 

Kindergarten 
 Die Ausbildung zur Kindergärtnerin unterscheidet sich je nach Bundesland und ent-

spricht in der Regel nicht ganz unseren Anforderungen. Der Ausbildungsabschluss 
wird von der EDK meistens nicht anerkannt; es braucht dafür eine Zusatzausbildung. 
Die Schulbehörden entscheiden abschliessend über eine Anstellung. 

Primar- und Oberstufe 
 1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen (Primar- und 

SeReal)  
 1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt an Realschulen (Sekundarstufe I, SeReal, 

Bezirksschule) 
 1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt an Sekundarstufe II oder Gymnasien (Se-

Real, Bezirks- und Kantonsschule) 

Weitere Informationen über die Anerkennung von Lehrdiplomen finden sich unter 
www.edk.ch. 

1.2. Österreich 

Kindergarten 
 Die Ausbildung zur Kindergärtnerin unterscheidet sich je nach Bundesland und ent-

spricht in der Regel nicht ganz unseren Anforderungen. Der Ausbildungsabschluss 
wird von der EDK meistens nicht anerkannt; es braucht dafür eine Zusatzausbildung. 
Die Schulbehörden entscheiden abschliessend über eine Anstellung. 

http://www.edk.ch/
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Primar- und Oberstufe 
 Lehramtsprüfung für Volksschulen (1. - 4. Klasse)
 Lehramtsprüfung für Volksschulen (5. - 9. Klasse) ohne Bezirksschule
 Lehramtsprüfung für Volksschulen (1. - 9. Klasse) ohne Bezirksschule
 Lehramtsprüfung für Hauptschulen (SeReal und Bezirksschule)

Weitere Informationen über die Anerkennung von Lehrdiplomen finden sich unter 
www.edk.ch. 

2. Anmeldung in der Schweiz

2. 1. Bürger von EU-/EFTA-Staaten 
Alle Lehrpersonen, die Bürger von EU-/EFTA-Staaten sind, müssen sich für eine Anstellung 
in der Schweiz nur auf der Gemeinde des Wohnorts anmelden. Die Anmeldung muss jedoch 
vor Antritt einer Stelle erfolgen. 

2.2. Bürger aus nicht EU-/EFTA-Staaten 
Lehrpersonen die nicht Bürger von EU-/EFTA-Staaten sind müssen sich über das Migration-
samt anmelden. Dies gilt auch für jene Lehrpersonen, die in Deutschland oder Österreich  
eine Niederlassungsbewilligung haben. Entsprechende Unterlagen können unter 
http://www.ag.ch/migrationsamt herunter geladen werden. 

2.3. Grenzgänger 
Grenzgänger, die Bürger von EU-/EFTA-Staaten sind, müssen vor Stellenantritt eine Grenz-
gängerbewilligung beim Migrationsamt einholen. Entsprechende Unterlagen können unter 
http://www.ag.ch/migrationsamt heruntergeladen werden. 

Bürger aus nicht EU-/EFTA-Staaten erhalten eine Bewilligung als Grenzgänger, wenn sie 
schriftlich bestätigen können, dass die Einbürgerung in einen EU-EFTA-Staat in die Wege 
geleitet ist. 

3. Bildungsportal des Kantons Aargau

Die Volksschule des Kantons Aargau umfasst den Kindergarten, die Primarschule 
und die Oberstufe (Sekundarstufe I). Der Besuch des Kindergartens ist obligatorisch 
und dauert zwei Jahre. Die Primarschule dauert sechs Jahre und die Oberstufe 
(Sekundarstufe I) drei Jahre. Die Oberstufe unterteilt sich in die Real-, Sekundar- 
und Bezirksschule. 

http://www.edk.ch/
http://www.ag.ch/migrationsamt
http://www.ag.ch/migrationsamt
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3.1. Allgemeine Informationen 
www.ag.ch/volksschule 
http://www.ag.ch/bildungswege 
http://newsletter.ag.ch/inxmail14/anmeldung_newsletter_KommunikationBKS.jsp 

3.2. Stellenangebote 
https://www.ag.ch/volksschule/umfragen/web/publik/Stellenpublikationen.aspx 

3.3. Personalrechtliches 
www.schulen-aargau.ch/pages/personalrechtliches.aspx 
http://www.ag.ch/sar/output/default.htm?/sar/output/411-210.htm 

4. Wohnen und Leben im Kanton Aargau

Der Aargau hat sehr viel Lebensqualität. Er bietet faszinierende Erlebnisse für Naturfor-
schende, Kultur- und Kunstliebhabende, Sportbegeisterte, Geniessende und Familien. Er 
liegt verkehrsgünstig zwischen den Zentren Zürich, Basel, Bern und Luzern. Informationen 
über den Kanton Aargau finden sich unter www.ag.ch und www.aargautourismus.ch. 
Über weitere Themen findet sich nachstehend eine Auswahl von Internetadressen: 

4.1. Immobilienmarkt  
http://www.immoscout24.ch 
http://www.homegate.ch 
http://www.immoclick.ch 
http://www.wohnungen-immobilien.ch/ 
http://www.comparis.ch/ 

4.2. Kinderbetreuung 
http://www.kinderundfamilien.ch 
http://www.schule-baden.ch/index.php?id=21 
http://www.privatschulverzeichnis.com/ 

4.3. Arbeit für den Partner/die Partnerin 
http://www.jobscout24.ch 
http://www.jobs.ch 
http://www.comparis.ch/ 

4.4. Umzug 
http://www.meinumzug24.ch/Umzugsfirmen-Aargau-35.htm 

Anlaufstelle für Schulen und Interessierte aus dem Ausland 

BKS, Abteilung Volksschule: Telefon: 0041 62 835 44 20 / E-Mail volksschule@ag.ch 
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